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Mobilisation

Die zweite Generalmobilisation unserer Wehrmacht

mit all den ihr dienenden Hilfsdienstpflichtigen
und der Pferde hat die geregelte Führung

unserer 'landwirtschaftlichen Betriebe vollständig
aus dem Geleise geworfen. Eine grosse Anzahl
derselben entbehren jeder vollwertigen männlichen

Arbeitskraft und das Arbeitspensum der
Alten, der Frauen und Kinder hat vielenorts die
Grenze des Tragbaren überschritten. Und nun soll
zu all dem noch die Heuernte eingebracht werden,

die dazu bestimmt ist, die Ernährung und
Produktionskraft des Viehbestandes, des
Hauptpostens nicht nur im Vermögen unserer Bauern,
sondern auch in der Ernährungsbasis unseres
ganzen Volkes, sicherzustellen! Die auch ausserhalb

des Bauernstandes allgemein vorhandene
Einsicht der Notwendigkeit, den Bauern die
Bewältigung dieser Arbeit unter allen Umständen
zu ermöglichen, hat zu einer erfreulichen zivilen
Generalmobilisation aller verfügbaren Kräfte
geführt, so- dass die auf den Höfen Zurückgebliebenen

mit Zuversicht auf die nötigen Hilfskräfte
rechnen können, wenn auch unter Umständen für
diesmal der Mann, der Bruder oder der Sohn,
der Melker, der Karrer und der Knecht nicht mit
dabei sein können. Denn alle diese wird der
Dienst fürs Vaterland nicht freigeben können.
Das Exerzieren und vielleicht sogar öfteres Nichtstun

muss den Betroffenen gewiss oft schwer fallen

und sinnlos erscheinen, wenn sie daran denken,

dass nun zu Hause mit dem Einsatz der
letzten Kraft gearbeitet werden muss. In dieser
Situation hilft nur das feste Bewusstsein, dass
sie im Dienst noch unentbehrlicher sind, denn
Bereitsein der Armee ist alles, und ihr Ausharren
allein sichert den Lieben zu Hause die Möglichkeit,

in Frieden und Freiheit ihrer derart
erschwerten Pflicht nachzukommen. Der Bauer im
Wehrkleid und die, welche diesen Heuet zu Hause
ohne ihn auskommen müssen, dürfen und sollen
aber wissen und darauf zählen, dass das
Armeekommando aus eigenem Antrieb jeden entbehr¬

lichen Mann beurlauben wird und dass, wo sich
Gelegenheit dazu bietet auch die Truppen selbst
nach Möglichkeit zur Bewältigung der Arbeit
mit beitragen werden. Die Schulen werden
Heuferien haben, das Zentralsekretariat Pro Juven-
tute, Seilergraben 1, Zürich, hat einen speziellen
landwirtschaftlichen Hilfsdienst durch Jugendliche

organisiert, die kant. und Gemeinde-Arbeitseinsatzstellen

haben nach Möglichkeit für die
Befriedigung der Anforderungen von landw.
Arbeitskräften zu sorgen und wo dies nicht möglich

ist, haben verschiedene kantonale Zentralstellen

für Kriegswirtschaft die Möglichkeit des

Zwangsaufgebots zur Zivildienstpflicht auf dem
Lande vorgesehen. Als kleine aber notwendige
Rädchen in diesem grossen und hoffentlich recht
wirksamen Getriebe, funktionieren auch der
Schweiz. Traktorverband, seine Mitglieder und
alle übrigen Traktorbesitzer, die sich gleich uns
darum bemühen, der Landwirtschaft die zur
Bewältigung ihrer gesteigerten Produktionsaufgaben

während der Kriegszeit benötigte Zugkraft
zu sichern. Die erfreuliche Bereitschaft der
Traktorbesitzer nicht nur für ihren eigenen Betrieb
zu sorgen, sondern sich und ihre Maschinen und
Geräte auch den zugkraftbedürftigen Nachbarn
zur Verfügung zu stellen, wird sich auch im
Heuet und während der Ernte und hoffentlich in
stets vermehrtem Masse erneut bewähren, wie sie
sich bereits im letzten Herbst und diesen Frühling
bewährt hat. Der freiwillige Einsatz des Traktors
zur raschesten Erledigung der Heu- und
Erntearbeiten ist Ehrenpflicht, nicht nur unserer
Mitglieder, sondern aller Traktorbesitzer, denen
unsere wirtschaftliche Wehrbereitschaft mehr als

nur ein Wort bedeutet. Sie werden sich mit Energie

und Tatkraft in den Rahmen der auch von
ihnen erwarteten grossen zivilen Mobilisation
stellen und sich gerne der damit verbundenen
Mehrarbeit unterziehen — lebendige und
willkommene Beispiele uneigennütziger Hilfsbereitschaft

zum Wohle des Volksganzen. A. S-r.
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